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RS OGH 1979/10/18 7Ob752/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1979

Norm

JMV 1897 §1

ZPO §380

Rechtssatz

Wurde eine Partei über alle nach dem Akteninhalt erheblichen Streitpunkte vernommen, so wird, falls sie einer

zusätzlichen Vernehmung beharrlich ausweicht, auch im Ehescheidungsverfahren die Anwendung von Zwangsmitteln

zur Erlangung einer zusätzlichen Aussage, bezüglich deren neue Aspekte kaum zu erwarten sind, im allgemeinen nicht

tunlich sein.
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